Ministerium
furBildung,
Jugend und Sport

Freistaat

Thuringen

Teilnahme am verbindlichen Testregime
nach ThirSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO'

An die Schule

Schulname: Schlossparkschule Staatliche Regelschule Marksuhl

Schulanschrift: Schlossmauer 14 99834 Gerstungen

Schulnummer: 21012

Angaben zum/r Schiiler/in
Name, Vorname:
Geburtsdatum:

Daten eines Sorgeberechtigten bei Minderjahrigen
Name, Vorname:
Telefonische Erreichbarkeit:

1. Mein Kind nimmt / Ich nehme* an den schulisch beaufsichtigten Schnelltests teil:
JA NEIN

Es soll eine Bescheinigung Uber die Teilnahme ausgestellt werden.

2. Falls NEIN angekreuzt wurde, kdnnten nachfolgende Befreiungstatbestande bestehen:

Mein Kind ist / Ich bin* geimpft / genesen®.  (Diese Angabe erfolgt freiwillig.)
Der Nachweis ist innerhalb von einer Woche nach der ersten Testaufforderung in
der Schule vorzulegen.

Mein Kind wird / Ich werde* in der Schule am Testtag einen Nachweis Uber einen
Test? an einem anderen Ort vorlegen.

3. Widerspruch zur Testung:

Ich widerspreche einer Testung in der Schule; eine Befreiung nach Punkt 2 liegt
nicht vor. Individuelle Grinde (falls gewiinscht bitte angeben):

Mir ist bewusst, dass diese Entscheidung gepruft wird und ein Ordnungswidrigkeits-
verfahren eingeleitet werden kann.

4. Einwilligung:

Ich stimme der Ubermittlung der Angabe geimpft bzw. genesen? an das zustén-

dige Gesundheitsamt zu.

Hinweis: Im Fall einer bestatigten COVID-19 Infektion ist die Schule verpflichtet dem zusténdigen Gesundheitsamt
Informationen zum Kontaktmanagement zu Ubermitteln. Hierzu gehéren keine Angaben dazu, ob eine Person ge-
impft oder genesen ist. Nur wenn eine Einwilligung vorliegt, werden die Angaben an das Gesundheitsamt Ubermittelt.
Unter Berlcksichtigung des konkreten Infektionsgeschehens konnen Gesundheitsamter fir geimpfte und genesene
Personen QuarantdnemaflRnahmen begrenzen.

Datum: ..o Unterschrift: ....coovviiiiiiii i

*

Nicht zutreffendes streichen

Siehe §§ 41 ff. Thiringer Verordnung Uber die Infektionsschutzregeln zur Eindédmmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in Kindertagesein-

richtungen, der w eiteren Jugendhilfe, Schulen und fir den Sportbetrieb (ThirSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO)

https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus.

2 Vorzulegenist ein Nachw eis eines negativen Testergebnisses nach einer Testung nach § 2 Abs. 2 Nr. 5 ThiirSARS-CoV-2-fS-MaRnV O, die nicht langer
als 24 Stunden zuriickliegt (Schnelltest) oder ein Nachw eis eines negativen Testergebnisses nach einer Testung nach § 2 Abs. 2 Nr. 7 ThirSARS-CoV-2-
IfS-MaRnVO, die nicht langer als 48 Stunden zurlickliegt (PCR-Test).

3 En vollstéandiger Impfschutz besteht, w enn die letzte erforderliche Impfung mindestens 14 Tage zuriickliegt und den Anforderungen des Paul-Ehrlich-

Instituts hinsichtlich der Anzahlvon Impfdosen, die fiir eine vollstandige Schutzimpfung erforderlich ist, entspricht.

Personen, deren SARS-CoV-2 Infektion langer als 6 Monate zurlckliegt, gelten bereits nach einer verabreichten Impfdosis als vollstéandig geimpft. Als

genesene Person gilt, w er durch einen positiven PCR-Test oder durch eine &rztliche oder behdrdliche Bescheinigung, w elche sich auf eine mittels PCR-

Test bestatigte durchgemachte Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 stiitzt, eine mindestens 28 Tage und nicht langer als 6 Monate zurlickliegende

Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachw eisen kann.

Formular Stand: 02.09.2021


https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus

	Schulname: Schlossparkschule Staatliche Regelschule Marksuhl
	Schulanschrift: Schlossmauer 14     99834 Gerstungen
	Name Vorname: 
	Daten eines Sorgeberechtigten bei Minderjährigen: 
	Telefonische Erreichbarkeit: 
	Datum: 
	Geburtsdatum: 
	Schulnummer: 21012
	Zustimmung: Off
	Bescheinigung: Off
	Widerspruch: Off
	Befreiungstatbestände: Off
	Einwilligung: Off
	Individuelle Gründe 1: 


